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Erwerb von Gütern und Aemtern aufgehoben. Gleicbwohl sind
gewisse Vorrechte der S t a n d e s h e r r e n bestehen geblieben, die
aus der Bundesakte des ehemaligen deutschen Bundes beruhten und
durch besondere Rezesse und Gesetze nach Erlaß der Verfassung aner¬
kannt sind. Die ehemals reichsständischen, reichsunmittelbaren
Familien des hohen Adels (z. B. Arenberg, Sayn-Wittgenstein,
Bentheim-Tecklenburg, Wied, Solnis-Braunsels, Solms-Hohensolms)
sind befreit von der Militärpflicht, von der Gemeindeeinkommensteuer
(nicht von der Staatseinkommensteuer), von der Quartierlast im
Frieden. Sie haben das Recht aus Austräge, d. h. besondere
Gerichte von Standesgenossen in Strafsachen, das Recht über Fami¬
lien- und Güterrecht besondere Rechtssätze mit verbindlicher Kraft
für ihre Familienmitglieder auszustellen (Autonomie) und als
politisches Vorrecht die erbliche Mitgliedschaft im Herrenhause.

148 Für denniederen(landsässigen)Adel gelten diese
Vorrechte nicht. Doch haben die Grasenverbände, die durch Groß¬
grundbesitz ausgezeichneten Familien und die Verbände des alten
und befestigten Grundbesitzes das Recht, einen Vertreter zum Herren¬
hause zu präsentieren. — Ueber das Recht, den adeligen Namen und
das adelige Wappen zu führen, entscheidet im Streitfälle das
KöniglicheHeroldsamtin Berlin mit Ausschluß des Rechts¬
wegs. Unbefugte Führung des Adels ist mit Geldstrafe oder Hast
bedroht. Erworben wird der preußische Adel durch eheliche Abstam¬
mung (nicht durch uneheliche, nicht durch Annahme an Kindesstatt,
außer bei besonderer königlicher Genehmigung), ferner durch könig¬
liche Verleihung, und zwar kann der Adel persönlich oder erblich
verliehen werden. Wer nachweisen kann, daß er und seine Vorfahren
44 Jahre lang ungestört das Adelsprädikat geführt haben, hat die
Vermutung rechtmäßigen Adels für sich. Frauen können den Adel
durch Heirat mit einem Adeligen erwerben. Verloren geht der Adel
durch Verzicht (nicht durch bloßen Nichtgebrauch) oder Verheiratung
einer adeligen Frau an einen Nichtadeligen. Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte hat den Verlust des Adels nicht zur Folge.

Wenn auch Standesvorrechte mit dem niederen Adel nicht ver¬
bunden sind, so ist ein tatsächliches Uebergewicht des Adels doch bei der
Besetzung der höheren Regierungs- und Militärstellungen, der diplo¬
matischen Posten und Hosämter unverkennbar vorhanden, beruhend
auf dem gesellschaftlichen Ansehen, den Traditionen und dem Besitz
vieler adeligen Familien.
2. Persönliche Freiheit.

49 „Die persönliche Freiheit ist gewährleistet." (Art. 5.) Eine
Verhaftung, Festnahme, Durchsuchung darf durch Polizeibehörden


